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Mandanteninformation für Steuerrecht Arbeitnehmer 
1. Tätigkeit im Drittstaat: Kein Sonderausgabenabzug für Vorsorgeaufwendungen 

Bei steuerfreiem Arbeitslohn für eine Tätigkeit in einem Drittstaat sind Vorsorgeaufwendungen 
nicht als Sonderausgaben abziehbar. Das gilt auch dann, wenn im Tätigkeitsstaat keine steuer-
liche Entlastung für die Aufwendungen gewährt wird. 
Hintergrund 

E war von seinem inländischen Arbeitgeber vorübergehend in die Volksrepublik China entsandt wor-
den. Den inländischen Wohnsitz behielt er bei. 

Der von E im Streitjahr 2016 bezogene Arbeitslohn entfiel zu 87,72 % auf die in China und zu 12,28 % 
auf die im Inland ausgeübte Tätigkeit. Das Finanzamt besteuerte nach Art. 15 Abs. 1 DBA-China den 
Arbeitslohn des E im Umfang des inländischen Tätigkeitsanteils (12,28 %). Im Übrigen stellte es die 
Einkünfte unter Progressionsvorbehalt steuerfrei. 
E erklärte seine Beiträge zur inländischen gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversiche-
rung als Sonderausgaben. Das Finanzamt bezog nur 12,28 % der geleisteten Beiträge in die Berech-
nung ein, da Vorsorgeaufwendungen, die mit steuerfreien Einnahmen in Zusammenhang stehen, nicht 
als Sonderausgaben abziehbar seien. 

Dem folgte das FG und wies Klage ab. Das Abzugsverbot sei verfassungsgemäß, und zwar selbst 
dann, wenn eine steuermindernde Berücksichtigung der Vorsorgeaufwendungen in China rechtlich 
nicht möglich gewesen sei. 

Entscheidung 

Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück. Eine Verletzung von Verfassungsrecht liegt nicht 
vor. 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 1 EStG schließt den Abzug der dort genannten (und vorliegend be-
troffenen) Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben aus, wenn sie in unmittelbarem wirtschaftli-
chen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. 
Die Ausnahme nach Teilsatz 2 liegt nicht vor. Denn E übte seine Tätigkeit nicht in einem EU- oder 
EWR-Mitgliedstaat (bzw. in der Schweiz) aus. 

Das subjektive Nettoprinzip (Steuerfreiheit des Existenzminimums) verpflichtet nur, Beiträge zu Versi-
cherungen, die den Schutz des Lebensstandards in Höhe des Existenzminimums gewährleisten, zum 
Abzug zuzulassen. Das Arbeitslosengeld dient jedoch nicht der Absicherung des Existenzminimums, 
sondern ist als Lohnersatzleistung ausgestaltet. Deshalb berühren Beiträge zu einer Arbeitslosenversi-
cherung nicht das subjektive Nettoprinzip. 

Auch der Ausschluss des Sonderausgabenabzugs für die von E erbrachten Rentenversicherungsbei-
träge ist mit verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar. Das objektive Nettoprinzip ist nicht berührt. 
Denn § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Buchst. a EStG ordnet die Altersvorsorgeaufwendungen mit konstituti-
ver Wirkung den Sonderausgaben zu. Die generellere Regelung (Werbungskostenabzug) ist damit ge-
sperrt. 

Es liegt auch kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vor. Denn eine etwaige doppelte 
Besteuerung kann nicht bereits in der Aufbauphase, sondern erst mit Beginn der Rentenauszahlungs-
phase geltend gemacht werden. 
Auch bei den Rentenversicherungsbeiträten ist das subjektive Nettoprinzip nicht verletzt. Wenn Alters-
vorsorgeaufwendungen, die in Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen, vom Sonderaus-
gabenabzug ausgeschlossen werden, wird das subjektive Nettoprinzip deshalb nicht berührt, weil die 
Steuerfreistellung der Einnahmen bereits bewirkt, dass die Vorsorgeaufwendungen aus im Inland nicht 
versteuertem Einkommen geleistet werden können. Eines zusätzlichen Sonderausgabenabzugs bedarf 
es nicht. 

Unerheblich ist, dass die Einnahmen des E nicht in Gänze steuerfrei gestellt, sondern in China steuer-
lich belastet wurden. Der Ausschluss des Sonderausgabenabzugs bei grenzüberschreitenden Sach-
verhalten steht nicht generell unter dem Vorbehalt, dass die Vorsorgeaufwendungen in dem anderen 
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Staat steuerlich abgezogen werden können. Diese Ausnahme gilt zur Wahrung der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit nur im Verhältnis zu EU- und EWR-Mitgliedstaaten sowie zur Schweiz. Zu Drittstaaten gilt je-
doch die Arbeitnehmerfreizügigkeit grundsätzlich nicht. Die Frage, ob eine Minderung der Leistungsfä-
higkeit vorliegt oder durch den Zufluss steuerfreier Einnahmen kompensiert wird, ist losgelöst von der 
steuerlichen Behandlung im Ausland zu beurteilen. Darauf hat der nationale Gesetzgeber keinen Ein-
fluss. 

Der Gesetzgeber hat mit dem AltEinkG und dem damit umgesetzten Konzept einer nachgelagerten 
Besteuerung von Alterseinkünften grundsätzlich eine folgerichtige und den allgemeinen Gleichheits-
satz nicht verletzende Regelung geschaffen. Er hat die durch das Verbot einer doppelten Besteuerung 
von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkünften gezogenen Grenzen nicht überschritten, solan-
ge und soweit die Beitragsleistungen "steuerfrei" gestellt werden. 

Eine solche Steuerfreistellung liegt im Streitfall vor. Zwar mindern die Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung im vorliegend streitigen Umfang die inländische Bemessungsgrundlage wegen des 
Ausschlusstatbestands nicht. Jedoch werden die mit diesen Beiträgen verbundenen Lohneinkünfte des 
E aus China ebenfalls von der inländischen Bemessungsgrundlage ausgenommen, sodass E sie aus 
insoweit steuerbefreitem Einkommen leisten konnte. 

2. Zur doppelten Haushaltsführung bei unentgeltlicher Wohnung im Elternhaus 

Die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung des Haupthausstands darf nicht 
erkennbar unzureichend sein. Eine bestimmte betragliche Grenze sieht das Gesetz nicht vor, 
ebenso wenig ist eine laufende Beteiligung erforderlich. 
Hintergrund 

A unterhält seit 2013 eine angemietete Zweizimmerwohnung in B. Von dort fährt er täglich zu seiner 
Arbeitsstelle. 

Zudem bewohnt A gemeinsam mit seinem Bruder unentgeltlich eine Wohnung im Obergeschoss sei-
nes Elternhauses in X. Die Räume sind nicht baulich getrennt von der Wohnung im Erdgeschoss, son-
dern über das Treppenhaus frei zugänglich. 

Im Streitjahr 2015 kaufte A für sich und seinen Bruder Lebensmittel und Getränke für 1.400 EUR. Im 
Dezember 2015 überwies er zudem 1.200 EUR für "Nebenkosten/Telekommunikation" sowie 550 EUR 
für "Anteil neue Fenster" auf ein Konto seines Vaters. 

A beantragte für 2015 die Berücksichtigung von Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Kosten 
der Zweitwohnung in B sowie der Familienheimfahrten). 

Das Finanzamt lehnte dies mit dem Hinweis ab, eine ausreichende finanzielle Beteiligung am gemein-
samen Haushalt der Eltern und Brüder in X sei nicht nachgewiesen. Die Lebensmitteleinkäufe beträfen 
den eigenen Bedarf und die Einmalzahlungen im Dezember 2015 könnten nicht auf das gesamte Jahr 
rückbezogen werden. 

Das FG vertrat eine großzügigere Auffassung und gab der Klage statt. A habe sich mit den Lebensmit-
tel- und Getränkeeinkäufen sowie mit den Einmalzahlungen ausreichend an den Kosten des Mehrge-
nerationenhaushalts finanziell beteiligt. 

Entscheidung 

Der BFH bestätigte das FG-Urteil und wies die Revision des Finanzamts zurück. Eine finanzielle Betei-
ligung an der Haushaltsführung setzt nicht die Überschreitung einer bestimmten betraglichen Grenze 
voraus und kann auch bei Einmalzahlungen am Jahresende anerkannt werden. 

Der Begriff des eigenen Hausstands erfordert neben dem Innehaben einer Wohnung auch das Erfor-
dernis einer finanziellen Beteiligung an den Kosten der Lebensführung in der Hauptwohnung. 

Zur finanziellen Beteiligung an den Haushaltskosten zählen vor allem die Kosten für die Nutzung des 
Wohnraums (z. B. Miete mit Nebenkosten) sowie die sonstigen Kosten der Haushaltsführung (z. B. für 
Lebensmittel, Zeitung, Telekommunikation). Nicht umfasst sind dagegen Aufwendungen für Kleidung, 
Urlaub, Freizeitgestaltung, Pkw und Gesundheitsvorsorge. Das Gesetz enthält keine betragsmäßige 
Voraussetzung und verlangt auch nicht laufende (mietgleiche) Zahlungen. Deshalb kann eine Haus-
haltsbeteiligung auch bei Einmalzahlungen anerkannt werden, und zwar auch dann, wenn sie erst am 
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Jahresende geleistet werden. Eine Haushaltsbeteiligung in sonstiger Form (z. B. durch Arbeiten im 
Haushalt) genügt jedoch nicht. 
Die finanzielle Beteiligung an den Kosten des Haupthausstands darf "nicht erkennbar unzureichend" 
sein. Das ist aufgrund einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls festzustellen. Als Vergleichs-
maßstab dienen die jährlich tatsächlich entstandenen Haushalts- und sonstigen Lebenshaltungskos-
ten. Diese sind darzulegen und ggf. nachzuweisen. Wird – wie im Streitfall – eine Wohnung unentgelt-
lich überlassen, entstehen insoweit keine Kosten, an denen sich der Steuerpflichtige beteiligen könnte. 

Das FG ging von einem Mehrgenerationenhaushalt im Sinne eines gemeinsamen Haushalts der Brü-
der und der Eltern aus. Insoweit widerspricht der BFH dem FG-Urteil. Denn die Brüder bewohnten nur 
die Wohnung im Obergeschoss als eigenen Hausstand, während die Eltern das Erdgeschoss nutzten. 
Dass die Wohnung im Obergeschoss nicht gegenüber der Wohnung im Erdgeschoss baulich abge-
schlossen ist, spielt für das Vorliegen eines eigenen Hausstands keine Rolle. Es fehlt jedenfalls an ei-
nem "gemeinsames Wirtschaften" in einer Haushaltsgemeinschaft. 

Da die Wohnung von den Eltern unentgeltlich überlassen wurde, stellte sich nur noch die Frage, ob in 
der Übernahme der Lebensmittel- und Getränkeeinkäufe durch X eine "nicht erkennbar unzureichen-
de" finanzielle Beteiligung an den Kosten des Hausstands gesehen werden kann. Das hat der BFH 
angesichts der (laufenden) Ausgaben des X für Lebensmittel und Getränke von rund 1.400 EUR be-
jaht. 


